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Oberster Gerichtshof.
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

und untheiibaren Republik, in geheimer
Sitzung,

hat in Folge des Gefekes vom Z3. Wintermonat a 79«
die Untersuchung über die Verrichtungen des B. Rc-
präfciitantcn Ludwig Hartmann von Luzern als gcwesc-
nen Regicrungscoinmissärs vorgenomincn:

Der oberste Gerichtshof ist über die wiederholte
Protestation des B. Hartmanns, der das erwähnte
Gcsez als constitutionswidrig vorgab, nach dem § 6«.
der Constitution, alS vor der incompctentcn Behörde
angebracht, zur Tagesordnung übergegangen, und
hat, nachdem er unterm 4. März 1799 beschlossen,
daß gegen den B. Hartmann die Anklage statt habe,
nach Vorschrift der Constitution lind dem von den ge-
sezgebcndcn Rathen dekrctirtcn Orzanisationsgesez, mit
Zuzug der BB. Suppleanten gegen den gcmeldtcn
B. Hartmann und seine Mitbcschnldigte eine förmliche
Procedur instruirt, und nach einer sorgfältigen Prüfung
derselben sowohl als der mit den lezten schon vorher im
Kanton Baden verführten Procedur.

r. In Erwägung, daß der B. Repräsentant
Hartmann, welcher von dem Vollzichungsdircktorium
als Rcgierungscommissär in das Kloster Muri adgc-
sendet i,var, dem § Z. der ihm nutgeqebnen Instruktion
zuwider, unterlassen habe, im Kloster Muri ein rich-
tiges und vollständiges Vcrzeichniß zu ziehen, und da-
durch zu alten daraus entstandenen unordentlichen und
für die Nation nachtheiligcn Folgen Anlaß gegeben
habe.

In Erwägung, daß B. Hartmann auf eine Pflicht-
widrige Weise die Besorgung der Nationalcssckren selbst-

gcwähUen unwürdigen Gehü ftn überlassen, und un-
geachtet des Bewußtseyns seiner eignen Verantwort-
iichkclt ein übelgeg ünde:es Zutrauen in sie gcftzt, den-

ftlbcn alle Seh-ussel sorglos anvertraut, lind durch
diese unverzeihliche Nachläßigkcit die von seinen Ge-
hülfen mgangnen Dicdstäble gleichsam begünstiget,
auch selbst jenen strafbaren Transport von drei Set,ach-
teln mit Kostbarkeiten nach Knutwyl (die wahrschein
lieh ohne eine zufällige vertraute Anzeige an den B. Fi-
nanlininister für die Nation verloren gegangen waren)
nicht verhindert habe.

Z. In Erwägung, daß B. Hartmann die ihm
im § 6 seiner Instruktion bestimmt anbcfohliie Ver-
Kündigung mit dem B. Kanlonsstatthaiter und der
Verwaltimgskammcr über die zu treffenden Maaßregeln
rcrnachläßrgt habe, als durch welche Verständigung
viele nachher cntstandnc Unordnungen hätten vermieden
werden können. Da er hingegen durch diese Nach-

lqßigkeit alle Verantwortlichkeit in seiner einzigen Per-
son vereinigt hat.

In Erwägung, daß der B. Hartmann mehrere
Nalionaieffektcn ohne Vorwisscn und Einwilligung des
Direktoriums verschenkt habe.

5. In Erwägung, daß der B. Hartmann auf
zum Theil abgefederte, sehr unbestimmte und ganz un«
förmliche Demmciarionen den fränkifchen Commanda»-
ten, V. Guinccstre, requiriri hat, »cm, freie Bürger
und selbst ein Weib wovon dieses leztcre 2 Stunden
darauf und die übrigen ein paar Tage hernach,) nach
dcni von dein B. Regierungsstatthailer von Baden mit
ihnen abgehaltnen Verhör: freigelassen worden) ver-
haften zu lassen, und daß er die fränkischen Truppen,
welche meistentheils in der Nacht mit Schreken ein-
flößendem Ungestüm und Gewaithätigkcitcn die Vcrhasts-
befehle vollzogen, persönlich begleitest; daß der B. Hart-
mann durch diese, vermittelst seines Einflusses als.
Rcgierungscommissär bewerkstelligte unbegründete Ver-
Haftung, sich einer unverantwortlichca Usurpation seiner
Gewalt, und eines sehr strafbaren Eingriffs in die
Staatsoerftlssnng, durch welche jedem Bürger seine
individuelle Freiheit als das höchste Gut gesichert wird —
schuldig gemacht, dadurch auch bei dem Volke ein
unverdientes Mißtrauen in die Regierung erzeuget hat.

In Erwägung aber, auch folgender Mitdcnings-
gründe:

w Daß der B. Hartmann bei Unterlassung der
Aufnahme genauer Verzeichnisse mehr aus Nachläßigkcit
und Mangel an Überlegung, als aus strafbaren Ab-
sichten gehandelt haben mag.

M. Daß das übelangebrachte Zutrauen in seine
unwürdigen Gehülfen, Ronca und Wiederkehr,
sich theils durch das von der Regierung selbst dein
erstcrn vorher bezeigte Vertrauen, theils durch die
Lokalkcnntnisse des ieztcrn einigermaßen entschuldigen
läßt.

3. Daß er die Verabsäumung des Auftrags, sich
mit dem Kantonsstatthaltcr und der Vcrwalnmgskam-
wer zu verständigen, in Rüksicht des erster» durch ein-
getretene Hindernisse und in Betrachtung der lcztern
durch sein gegen dieselbe gehegtes Vvrurlheil ent-
schuldigt.

st. Daß die gemachten Geschenke von keinem
grossen Werth gewesen, und theils dem fränkischen
General Lancr, der sich um das Kloster Muri verdient
gemacht hatte, lheils aber den Gehülfen im Kloster
statt baarcr Bezahlung zugekommen find.

3. Daß der B. Hartmann die bewirkten Ver--
Haftungen für seine persönliche Sicherheit und für die
Ruhe danger Gegend dienlich glaubie.

Aus allen diesen Betrachtungen und nach ange-
hörten Conciilsionen des B. öffentlichen Anklägers und à



durch B. Janet angebrachten Vertheidung des B. Hart--
manns hat der oberste Gerichtshof, nachdem er über
die heilte wiederholte Protestation des B. Hartmanns
gegen dieß erwähnte Gesez vom 2z. Nov. »79», und
tic von demselben gemachte Einwendung, daß der
oberste Gerichtshof nicht befugt sey, ihn über die ob-

gcmcldten Verhaftungen zur Verantwortung und Strafe
zu ziehen, zur Tagesordnung übergegangen, — den

B. Ludwig Hartman einmüthig siir schuldig er-
kennt, und gefunden, daß derselbe das Zutrauen der
Nation verloren habe.

Dicfemnach zurccht gesprochen und erkennt:
1. Der Ludwig Hartmann ist der von dem Volk

ihm aiwclrauten Stelle cmcs Repräsentanten entsezt.
2. Derselbe ist für zwei Jahre lang in der Aus-

Übung seines Aklwbürgcrrcchts eingestellt, und für diese

Zeit unfähig erklärt, irgend ein Amt oder eine öffent-
liehe Stelle, von welcher Art dieselbe auch seyn mag,
zu bekleiden.

3. Der Ludwig Hartmann soll die erlittene Gc-
fangcnschast und Hausarrest als einen Theil seiner

Strafe an sich selbst habe».
N Derstlbe soll feine Gefangenftbastskosten und

den dritten Theil der sämtlichen Prozeßkoste» von dem
Tage angerechnet, an welchen» die Anklage gegen ihn
ausgesprochen worden, ertragen.

.5. Er ist endlich zur Vergütung des durch die
Arrestation jener 9 Bürger und einer Bürgcrm von
Muri, und durch anderwärtige Usurpation seiner
Gewalt als Regicrungscoittmissär, verursachten wirk-
lichen und zu erweislichen Schaden vcrurcheilt; die

Untersuchung und Bestimmung dieses Schadens soll
aber an den competirlichcn Civtlrichlcr verwiesen seyn.

s. Gegenwärtige Sentenz soll dem Vollzichungs-
Direktorium zur Exekution und zu behorigcr Mittheilung
zugesendet werden.

Gegeben in Bern, den ». Hcumonat »799.

Der Präsident am obersten Gerichtshof,

8ign. Schnell.
Der Gerichtfthreibcr,

8igm F. L. H ür nc r.

Der oberste' Gericbtôbof der helvetischen einen
und uüthcilbarcu Republik, m geheimer
Sitzung,

hat nach sorgfältiger Prüfung der infolge Gesetzes vom
Nov. l79» gegen den B. Repräsentanten Hart-

mann, als gewesenen Rcgicrungseomnussär, und seine

Mitbeschuldigtcn errichteten Procedur, und der vorher
im Kanton Baden dcsnahen aufgenommenen Prozeß-
aktcn gefunden, daß daraus erhellet, daß der B. Jo-
seph Ronka aus Luzern den B. Harimann auf feiner
Mißion nach Muri als von demselben gewählter Se-
kretär begleitet habe.

Daß nachher in dem Haus des B. Ronka zwei
Schachteln mit Naturalien, und ein Päkchen mlt
Bruchstücken von Silber, welche als Effekten aus
dem Kloster Muri anerkennt werden, entdeckt wor-
den sind, als welche sich in- keinem Inventarium
vorfinden.

Daß zwar der B. Ronka immerfort behauptet,
diese Effekten aus Befehl uud zu Handen des B. Hart-
manns verwahrt zu haben, welche Behauptung aber
von dem leztern beharrlich widersprachen, und von
dem B. Ronka auf keine Weise bewiesen worden ist,
so daß die ganze Last dieses Diebstahts auf denselben

fällt, uub das um so da mehr, da diese Schachteln
und Päkchen nicht wie die übrigen mit dem Siegel
des V. Hartmanns verwahrt, und die SUberdruch-
stücke aus einem Vorrathc genommen sind, über welchen
der B. Ronka beauftragt war, ein Inventarium zu

ziehen, iu welchem dann das bemcldte Entwende.', sich

nicht befindet.

Daß endlich der B. Ronka diese Effekten sieben
Monarc verstekl gehalten, und ungeachtet der aericht-
lichen Nachforschungen und der wiederholten an ihn
gethanen Fragen und Aussodcrungcn, solche nicht an
den Tag gegeben hat, bis dieselben durch einen Zufall
entdckc worden.

Als hat der oberste Gerichtshof, nachdem er un-
term 27. März gegen den B. Ronka die Anklage aus-
gesprochen,

Auf angehörte Eudeonelufionen des Bürger össcnt-
lichen Anklägers gegen den Joseph Ronka, welcher
ahngeachtec der ihm angelcgicn von dem B. Regie-
rungostanHalter zu Luzern bescheinigten Vorladung heute
nicht erschienen, nachdem demselben fruchtlos ins Recht
gerufen, mio seine bei Anlaß der ausgefprochncn An-
klage cingegcbne Vertheidigung, auf weiche er sich im-
mer berufte, abgelesen worden;

In Erwägung, daß der Joseph Ronka sich gegen
die Nation des Dicbstahls d^r erwähnten zwei Schach-
icln mit Naturalien, und des Päkchcns mit Silber-
bruchstückcn schuldig gemacht habe;

In Erwägung, daß das helvetische peinliche Ge-
fezbuch fur dieses Verbrechen eine vierjährige Ketten-
strafe bestimmt;

In Erwägung aber auch, daß der Jsstph Ronka
wirklich eine lange Gefangenschaft und Hausarrcß
erlitten;



In Erwägung, daß die entwendeten Effekten vor-
Handen sind/ und der Nation zurükgestellr worden —
und in Verrachtung daß das helvetische peinliche Ge-
sezbuch erst nach Begehung dieses Verbrechens beschlossen
worden, folglich hier nicht in seiner ganzen Strenge,
nnd nur consultalitcr angewandt werde» kann, ein-
heilig beschlossen:

Es sey der Joseph Ronka von Luzern als schuldig
erkennt, und hieraus

;u Recht gesprochen und erkennt:
1) Der Joseph Ronka ist zu einer zweijährigen

Einspcrrunz in ein Zuchchaus ausser Luzern vcrurlhcilc,
in welchem derselbe auf eine seinen Talenten ange-
mcssene Weise beschäftiget werden, und der Ueberschuß
seines Verdienstes seiner Familie zukommen soll.

2) Von dem Zeitpunkt seines Austritts aus dem
Zuchthaus ist derselbe für sechs Jahre seines Aktivbur-
gerrechts verlustig, folglich unfähig ertlärt, irgend
one öffentliche Scelle in der Republik zu bekleiden.

6) Der Joseph Ronka soll die erlittene Gefangen-
schast und Hausarrest als einen Theil seiner Strafe
ertragen.

4) Derselbe ist zu Bezahlung seiner eignen Ge-
fangenschastskosteil — der Hälfte der zu Baden, und
des Drittdeiis der bei dem obersten Gcrichthof vcrur-
sachien Prozeßkostcn verfällt.

6) Gegenwärtige Sentenz soll dem VollzichungS-
Direktorium zur Exekution zugesandt werden.

Gegeben in Bern, den s. Hcumonat 1799.

Der Präsident am obersten Gerichtshof,
ch'gm I. R. Schnei l.

Der Gecichtschreiber,

8ign. F. L. Hür ne r.

Auszüge auS Briefen — im November und
December 1797 geschrieben te.

(Fortsetzung.)
IV.

Paris, den 9. Nov. ^ 797.

Alles scheint darauf loszuarbeiten, die Franzosen
Zum Umsturz Ihrer Verfassungen zu bewegen, oder mir
andern Wercen, eine Armee derselben in Ihr Vaceriaub
zu treiben. ^

Zuverlässig ist's, daß die Aristokratien in der Schweiz
nicht inehr bestehen können. Die jetzigen Machthaber
möchten gern aus Golddarst die Schweiz überziehen,

unter dem Verwände, Freiheit zu bringen — durch
Geld kann viclleicht ihr Plänchen verhindert werden,
allein dadurch erkauft man sich nur eine Galgensrist.

So wie jezt hier, die Sachen stehen m d gehen,
so wird binnen 6—7 Monaten große Veränderung
erfolgen. Nemlich, mit der neuen Wahl fm die Rathe
wird höchstwahrscheinlich die Grundvcrfassung dahin
verändert, daß mehr Geist der Demokratie l crcin
kömmt — mit einem Worte, daß die Republikaner,
welche es wahrhaft mit der Volkssache halten, das
Ucbcrgcwicht erhalten, die Adclichcu cutfernen, und
jede:» Hauch von Aristokratie verscheuchen werden. Dann
ist das Schttsal der Schweiz entschieden, und nichts
w rd mehr im Stande seyn die Franzosen von der Um-
stürznng Ihrer Ansiokratten abzuhalten, weil man die
t^ache und nichts Weilers wollen wird. Wenn man
alles dieses betrachtet, so muß der Bürger der Schweiz
bestimmt werden, ernstlich darnach zu denken, selbst

ohne fremde Emmiichung, die politischen Verändern»-
gen, welche nothwendig sind um seiner Nation Kraft
zu geben nnd Respekt zu verschaffen, hcrbcyzuführcn
und zu bewürkcn. — Es ist daher jezt die höchste

Psiicht diesen einigen Gegenstand in Betrachtung zu
ziehen, die Gemüther durch mündliche und schriftliche
Diskussion vorzubereiten, alle Ideen auf diesen Punkc
zu lenken, damit die Veränderung in höchster Ruhe
und Ordnung bewerkstelliget werde. Man muß sich

nicht blos zu koncentrieren, sondern auch durch Freun-
de zu verstärken suchen. — Man sollie alles anwenden,
daß wenigstens das St. Jmmerthal, der Dicssenberg,
u. s. w. mit Bici einen unabhängigen Freystaat bilde-
ten, der mit der Schweiz verbunden wäre; das Mün-
sterthal liegt ausser dem Passe Pierre-permis, welcher
die Schweiz von der Seite so wunderbar schließt; des-
sen ungeachtet, wäre es vielleicht rathsam, es dazu zu
ziehen. — Die Schweizer sollien gescheite Männer da-
hin schicke:», um die Menschen dort zu bestimmen, daß
sie sich versammelten und sich constituirtcn, als unab-
hängiges Völkchen, und ihre Vereinigung in den Bund
der Schweizer verlangten; schwerlich wird es Frankreich
anders zulassen, als wenn das Volk des Erguels sich

constiluiert und seinen bestimmten Willen äusscrt, in
den Bund der Schweizer zu treten. Die Ergueller ha-
den einen Agenten hier, aber blos um zu hören waS
vorgeht. — Es ist unter denselben eine grosse Partie,
welch: mit Viel zusammen einen Kanton bilden wollte —
allein dieser Plan ist deßhalb nicht ausgeführt worden,
wett die Vieler verlangten, daß die Hälfte des Raths,
Einwohner der Stadt Blei seyn sollte.

Von der anderen -Seite muß man in Süden alles
thun, um die Italienischen Vogtcvcn bey der Schweiz
zu behalten; viele sehen dieselben als sehr gleichgültig
an, und scheinen sich darum nicht zn bekümmern, dies
ist erbärmlich kurzsichtig; die Schweiz muß nichts ver-
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